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 Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers 
 an den Verwaltungsrat der  
 EDAG Engineering Group AG 
 Arbon 
 
 

 
 Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben der 

statutarischen Jahresrechnung und des zusammengefassten Lageberichts  
 

Prüfungsurteil 
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit                                 
durchgeführt, ob die in der bereitgestellten Datei, die den SHA-256-Wert 
fbedfb36b9f490f7bcc9dfe85dcb88dbe3eda3cbd88d77922903f9be317c64aa aufweist, enthaltenen und 
für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben der statutarischen Jahresrechnung und des 
zusammengefassten Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben 
des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen 
entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf 
die Überführung der Informationen der statutarischen Jahresrechnung und des zusammengefassten 
Lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf 
andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen. 
 
Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen und 
für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben der statutarischen Jahresrechnung und des 
zusammengefassten Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an 
das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere in voranstehenden Berichten 
„Bericht zur Prüfung der statutarischen Jahresrechnung“ und „Bericht zur Prüfung des 
zusammengefassten Lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zur beigefügten statutarischen 
Jahresrechnung und zum beigefügten zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom                
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen 
Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen 
Informationen ab. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen Wiedergaben 
der statutarischen Jahresrechnung und des zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 Abs. 3a HGB unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung 
erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW 
PS 410 (06.2022)) und des International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die 
Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW-Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen 
an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. 
 
Verantwortung des Verwaltungsrats für die ESEF-Unterlagen 
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den 
elektronischen Wiedergaben der statutarischen Jahresrechnung und des zusammengefassten 
Lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB.



 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat sind. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der                     
ESEF-Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen des § 328 
Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus: 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 

Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen 
Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben. 

• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen 
enthaltende bereitgestellte Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum 
Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt. 

• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe der geprüften 
statutarischen Jahresrechnung und des geprüften zusammengefassten Lageberichts ermöglichen. 

 
 Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des Vermerks 

Unser Vermerk ist stets im Zusammenhang mit den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Die in das       
ESEF-Format überführte statutarische Jahresrechnung und der zusammengefasste Lagebericht – auch die 
in das Unternehmensregister einzustellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben der 
geprüften statutarischen Jahresrechnung und des geprüften zusammengefassten Lageberichts und treten 
nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur 
in Verbindung mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 
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